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Antwort 
zur Anfrage Nr. AF/0068/2018 

 

Vorlage: AW/0076/2018 Datum: 15.06.2018 

Baudezernent 

Verfasser: 65-Zentrales Gebäudemanagement Az.: 65.10.10/Kr. 

Betreff: 

Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Touristenstadt Koblenz - Fehlender Hinweis auf 

öffentliche Toiletten 

Gremienweg: 

21.06.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Anfrage: 

 

 

Es wird von Bürgerinnen und Bürgern und Touristen beklagt, dass in Koblenz öffentliche Toiletten 

fehlen. 

 

 

Wir fragen die Verwaltung: 

 

1. Gibt es einen Plan, der alle öffentlichen Toiletten in der Stadt erfasst? 

 

2. Wenn ja: Ist es möglich, diesen Plan an öffentlichen Plätzen gut erkennbar auszuhängen? 

 

3. Ist die Einrichtung einer temporären WC-Anlage in den Sommermonaten auf der Rheinwiese 

auf dem Oberwerth und in Koblenz-Lützel/Neuendorf möglich? 

 

Wenn ja: ab welchem Zeitpunkt? 

 

Wenn nein: warum nicht? 

 

4. Ist die Verwaltung der Meinung, dass neue Toilettenanlagen eingerichtet werden müssen? 

 

Antwort: 

 

Zur Frage 1: 

In den Innenstadtplänen sind die dort befindlichen öffentlichen WC-Anlagen, inklusive den 

Hinweisen über die vorhandenen Behindertentoiletten, entsprechend ausgewiesen. Ferner prüft die 

Verwaltung derzeit, inwieweit die öffentlichen Anlagen auf der städtischen Homepage zusätzlich 

veröffentlicht werden können. 

 

Zur Frage 2: 

Das bestehende Leit- bzw. Beschilderungssystem könnte ggf. um die entsprechenden Hinweise zu 

den Toilettenanlagen ergänzt werden. 

 

Zur Frage 3: 

In der Vergangenheit wurde bereits durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf 

der Rheinwiese auf dem Oberwerth eine temporäre WC-Anlage errichtet. Dies wird für die 
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diesjährige Sommersaison wieder erfolgen. Eine Ausweitung temporäre WC-Anlagen ist 

grundsätzlich möglich. 

 

 

Zur Frage 4: 

Die Verwaltung wird im Herbst im Fachbereichsausschuss IV eine Bestandsanalyse vorlegen und 

entsprechende Vorschläge zum weiteren Vorgehen unterbreiten. Ferner empfiehlt die Verwaltung, 

die Thematik im Fachbereichsausschuss IV zu behandeln. 

 

 


	Beratungsfolge
	Sachverhalt

